
Einverständniserklärung  
Bike and Grill am 25. September 2021 

___________________________________________________________________ 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
 

Die Einverständniserklärung ist zwingender Bestandteil 

der Registrierung und Teilnahme am Startpunkt.  

Ohne Einverständniserklärung KEINE Teilnahme! 

 

Ich / wir geben unser Einverständnis,  

dass mein / unser Kind  

 

Name   ____________________   

Vorname  ____________________ 

Geburtsdatum  ____________________ 

Anschrift  ____________________ 

   ____________________ 

Telefon   ____________________   

Mobil   ____________________  

 

an der Veranstaltung  

 

„Bike and Grill“ des Jugendgemeinderates Willstätt 

am 25. September 2021 

 

teilnehmen darf.  

 

Kontakt/Erreichbarkeit Personensorgeberechtigte/r: 

 

Telefon   ____________________   

Mobil   ____________________  

 

Als Veranstaltungsort gelten die ausgewiesenen Plätze/Stationen in den einzelnen Ortsteilen. 

Auf diesen als auch auf den Zwischenstrecken kann keine Aufsichtspflicht gewährleistet und 

erfüllt werden. Es wird keine Tour/Rundfahrt vorgegeben. Die Aufsichtspflicht durch 

pädagogisches Fachpersonal ist im Rahmen des Abschlussgrillens am Jugendzentrum in 

Willstätt gewährleistet.  

 

Ich / Wir bestätigen, dass mein / unser Kind  

• die Verkehrsregeln kennt und das Fahrradfahren im Straßenverkehr beherrscht.  

• die Fähigkeit besitzt, sich im Straßenverkehr sicher alleine oder in der Gruppe zu 

bewegen und in der Lage ist, ggf. befahrene Straßen zu überqueren.  

• im Besitz eines verkehrssicheren Fahrrades ist.  

 

Das Tragen eines Fahrradhelmes wird aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen.  
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Datenschutz | bitte entsprechend ankreuzen  

 

☐ Einwilligung | Aushang, Weitergabe und Veröffentlichung von Fotos 

Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos von meinem/unserem Kind in Druckmedien (Amts-

/Gemeindeblatt und Orts- und Regionalteil der Tageszeitung) veröffentlicht werden. Ich/Wir 

willige/n in die Veröffentlichung von Fotos in den oben bezeichneten Druckmedien auch dann 

ein, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben 

bezeichneten Fotos auf der Homepage der Kommune und in sozialen Medien veröffentlicht 

werden.  

 

☐ Einwilligung | Veröffentlichung personenbezogener Daten (z.B. Siegerehrung) 

Ich/Wir willige/n ein, dass die personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes in 

Druckmedien (Amts-/Gemeindeblatt und Orts- und Regionalteil der Tageszeitung) 

veröffentlicht werden. Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung der Daten in den oben 

genannten Druckmedien auch dann ein, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. 

Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Daten auf der Homepage der Kommune und 

in sozialen Medien veröffentlicht werden.  

 

 

 

 

______________________________  _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

  

       _________________________________ 
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

 

 
 

 

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 

personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund 

einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen 

Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 

Hinweis zum Versicherungsschutz 

Im Rahmen Ihrer Kommunalen Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz für die 

gesetzliche Haftpflicht der Gemeinde Willstätt aus der Organisation und Durchführung der 

Veranstaltung des Jugendgemeinderates "Bike and grill" am 25.09.2021. 

 

Für die Teilnehmer gilt die persönlich gesetzliche Haftpflicht für Schäden, die sie während der 

Veranstaltung Dritten gegenüber verursachen mitversichert, sofern diese bei der Gemeinde Willstätt 

zur Teilnahme angemeldet wurden. Hierbei gilt subsidiärer Versicherungsschutz. Das bedeutet, falls 

unter einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Private Haftpflichtversicherung) 

Versicherungsschutz besteht, muss der Schaden zunächst unter dem anderen 

Versicherungsvertrag geltend gemacht werden. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kein Unfallversicherungsschutz für die Teilnehmer besteht. 

 

 


